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Einleitende Bemerkungen 
 
Aus Gründen der Vereinfachung beziehen sich Personen-, Funktions- und Gewerbeangaben 
in dieser amtlichen Publikation jeweils auf alle Geschlechter, ausser wenn explizit etwas 
anderes definiert ist. Dies ist eine Gebrauchsübersetzung ohne Rechtskraft. Es gilt die verab-
schiedete romanische Version. 
 
Letzte informale Änderung 10.03.2024 durch Thomas Candrian. 
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I. ALLGEMEINES 

Basierend auf Artikel 6 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 5 und Artikel 23 Absatz 2 
des Feuerwehrgesetzes vom 21.11.2011. 
 
Generell 
 

Art. 1 
1 Dieses Reglement fixiert die Punkte, die in der 
Kompetenz des Gemeindevorstandes gemäss des 
Feuerwehr Gesetzes liegen. 

  
Dienstdauer 
 

Art. 2 
1 Die Dauer des Feuerwehrdienstes wird 
folgendermassen fixiert: 
 

a) die Dienstpflicht beginnt im Jahr der Vollendung 
des 21. Lebensjahres. 
 

b) die Dienstpflicht endet am Jahresende der 
Vollendung des 42. Lebensjahres. 

  
Pflichtersatz Art. 3 

1 Der Pflichtersatz beläuft sich auf: 
 

a) Ortsansässig Fr. 350.- 
b) Ansässig auserhalb Fr. 150.- 

  
minimale 
Anwesenheit 

Art. 4 
1 Wird während eines Jahres nicht mindestens die Hälfte 
der ordentlichen Feuerwehr Übungen absolviert, muss 
der Pflichtersatz bezahlt werden. Abwesenheit in Folge 
von Militärdienst oder Feuerwehr Kurse gelten nicht als 
Absenzen. 
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II. ABSCHLIESSENDE VERFÜGUNGEN 
Inkraftsetzung 

 
Art. 5 
1 Dieses Reglement tritt nach der Genehmigung durch 
den Gemeidevorstand in Kraft. 
 
2 Dieses Reglement ersetzt alle früheren Feuerwehr 
Reglemente.  

 

Ausgabe vom Gemeindevorstand genehmigt am 05.03.2024 

Ausgabe von der Gemeindeversammlung genehmigt am - 

Ausgabe von der Regierung des Kantons GR genehmigt am - 

 


